
 

 
Liebe Katschtalerinnen und Katschtaler, 
werte Jugend! 

 

Vollerwerbslandwirte aufgepasst! 
 

• Alleinverdienerabsetzbetrag 

• Alleinerzieherinnen 

• Rezeptgebührenbefreiung 

• Mehrkindzuschlag 

• Familienbeihilfe am 01. 01. 2009 

 
Alleinverdienerabsetzbetrag beim Finanzamt beantragen! 
Mit dem Vordruck E5 können Vollerwerbslandwirte beim Finanzamt die Erstattung des Allein- 
verdienerabsetzbetrages (AVAB) rückwirkend für 2008 beantragen, wenn sie im Vorjahr kein 
Nebeneinkommen erzielt haben. Landwirte, die ein Nebeneinkommen aus unselbständiger 
Erwerbstätigkeit erzielt haben, beantragen den Alleinverdienerabsetzbetrag mit dem 
Vordruck für die Arbeitnehmerveranlagung L1 (Formular „Lohnsteuerjahresausgleich“). 
 
Die Höhe der Erstattung des Alleinverdienerabsetzbetrages beträgt: 

• bei einem Kind   494 Euro 

• bei zwei Kindern   669 Euro 

• bei drei Kindern   889 Euro 

• für jedes weitere Kind erhöht sich dieser Betrag um jeweils 220 Euro jährlich. 
 
Beide Formulare (Antrag auf Erstattung des Alleinverdienerabsetzbetrages – Kurzbezeich-
nung E5 und Antrag auf Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung – Kurzbezeichnung L1) 
können im Internet von der Homepage des Finanzministeriums herunter geladen werden: 
www.bmf.gv.at. 
 
 

Wichtiger Hinweis für Alleinerzieherinnen! 
Der Alleinerzieherabsetzbetrag (AEAB) steht Ihnen zu, wenn Sie mehr als 6 Monate im 
Kalenderjahr nicht in einer ehelichen oder eheähnlichen Gemeinschaft gelebt haben und 
während dieses Zeitraumes Familienbeihilfe für mindestens ein Kind erhalten haben. Falls im 
Vorjahr kein Einkommen erzielt bzw. nur Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, kann rück- 
wirkend für 2008 der Alleinerzieherabsetzbetrag mit dem Vordruck E5 beim Finanzamt 
geltend gemacht werden. Bei Vorliegen von nichtselbständigen Einkünften ist jedoch der 
Vordruck L1 (Formular „Lohnsteuerjahresausgleich“) zu verwenden.  
 
Die Höhe der Erstattung des Alleinerzieherabsetzbetrages beträgt: 

• bei einem Kind   494 Euro 

• bei zwei Kindern   669 Euro 

• bei drei Kindern   889 Euro 

• für jedes weitere Kind erhöht sich dieser Betrag um jeweils 220 Euro jährlich. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rezeptgebührenbefreiung für  
aktive Vollerwerbsbauern! 
 
Für aktiv erwerbstätige Versicherte (Betriebsführer und anspruchsberechtigte Angehörige) 
besteht die Möglichkeit auf Befreiung der Rezeptgebühr, wenn nachstehende Einheitswert- 
grenzen  (Stand 1. Jänner 2009) nicht überschritten werden: 
 

• bei Alleinstehenden             6.800 Euro EHW 

• bei Verheirateten                      10.200 Euro EHW  

• für jedes Kind erhöhen sich diese Werte um 700 Euro EHW. 
 
Eine Rezeptgebührenbefreiung auf Antrag wird immer nur für einen bestimmten Zeitraum 
ausgesprochen (Aktive: 1 Jahr). Kurz vor dem zeitlichen Ablauf der Befreiung werden die 
Versicherten von der SVB verständigt und darauf hingewiesen, dass ein neuer Antrag für 
eine Weitergewährung der Befreiung notwendig ist. Das Antragsformular kann im Internet 
von der Homepage der SVB herunter geladen werden: www.svb.at. 
 
 

 
Nicht vergessen! Mehrkindzuschlag beim Finanzamt  
beantragen! 
Ein Mehrkindzuschlag steht Ihnen zu, 
 

• wenn Sie allein oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil 2008 zusammen  
für mindestens drei Kinder die Familienbeihilfe bezogen haben und 

• dass (Familien-)Einkommen 2008 den Betrag von 55.000 Euro nicht 
übersteigt. 

 
Der Mehrkindzuschlag beträgt monatlich 36,40 Euro für das dritte und jedes weitere Kind. 
Das (Familien-)Einkommen darf 2008 den Betrag von 55.000 Euro nicht überstiegen haben. 
Dabei ist das zu versteuernde Einkommen heranzuziehen. Der Mehrkindzuschlag kann 
grundsätzlich nur von der Familienbeihilfenbezieherin selbst beantragt werden (Vordruck 
E4). Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Beihilfenbezieherin zu Gunsten ihres Partners 
verzichtet. In diesem Fall beantragt dann der Ehegatte mit der Arbeitnehmerveranlagung 
(„Lohnsteuerjahresausgleich“) den Mehrkindzuschlag. 
 
 

Zusammenstellung – Familienbeihilfe ab 1. Jänner 2009  
Die Familienbeihilfe ist nach dem Alter der Kinder gestaffelt und beträgt in Euro: 
 

 Grundbetrag ab dem 3. Lj. ab dem 10. Lj. ab dem 19. Lj. 
1. Kind 105,40 112,70 130,90 152,70 
2. Kind 118,20 125,50 143,70 165,50 
3. Kind 140,40 147,70 165,90 187,70 
ab dem 4. Kind 155,40 162,70 180,90 202,70 
 
Dazu kommen noch die Kinderabsetzbeträge von je € 50,90 pro Kind, welche automatisch 
mit der Familienbeihilfe vom Finanzamt ausbezahlt werden. Die Familienbeihilfe – nicht der 
Kinderabsetzbetrag – wird für den Monat September verdoppelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 Sieglinde Seebacher     Christian Dullnig           Johann Ramsbacher 
LK-Bildungsreferentin       Obmann des Bauernbundes            Vizebürgermeister 


